Version 07/2021
Briefkopf des öffentlichen Auftraggebers


Bemerkung:

· Gemäß Art. 99 GvD Nr. 50/2016, muss die Durchführung aller Ausschreibungsverfahren dokumentiert werden, unabhängig davon ob diese mit elektronischen Hilfsmitteln durchgeführt wurden oder nicht. 

· Zu diesem Zwecke, muss die Aufbewahrung einer ausreichenden Dokumentation, welche die getroffenen Entscheidungen, in allen Stufen des Ausschreibungsverfahrens rechtfertigt, gewährleistet werden. Darunter versteht man die Unterlagen hinsichtlich der Kommunikation mit den Wirtschaftsteilnehmern und die internen Beschlüsse, die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen, den Dialog oder eine etwaige Verhandlung, falls vorgesehen, die Auswahl und die Erteilung des Zuschlags der Ausschreibung. Die Unterlagen sind ab dem Zuschlagsdatum der Ausschreibung für mindestens 5 (fünf) Jahre aufzubewahren.

· Der Vergabevermerk, setzt sich aus den in den Buchstaben a), b), c), d), e), f), g), j), l), m), n), o-bis), o-ter), o-quater, p), r), s), t), u), angeführten Informationen zusammen und wird für jeden einzelnen Auftrag oder jede einzelne Rahmenvereinbarung von einem Betrag, der die in Art. 35 GvD Nr. 50/2016 festgelegten Schwellenwerte erreicht oder überschreitet, verfasst, bzw. ÜBER EU-SCHWELLE, und auch jedesmal wenn sich eines dynamischen Beschaffungssystems bedient wird, mit Ausnahme der Aufträge, welche auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung gemäß Art. 99 Abs. 2 GvD Nr. 50/2016 abgeschlossen wurden.

· Bezugnehmend auf Vergabeaufträge für Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen unter EU-Schwelle, wird der Vergabevermerk nur für die Informationen laut den Bst. b), c), d), j), l), m), n), o-bis), verfasst, für alle anderen Informationen kann es als nützliches System, um Daten bezüglich der durchgeführten gegenständlichen Ausschreibungsverfahren zu sammeln, angesehen werden. 

· Im gegenständlichen Dokument sind weiters einige nicht zwingende Informationen (Buchstabe h), i), o), q), v) in Grün) enthalten, welche in den Vergabevermerk, für die Vergabeverfahren über oder auch unter EU-Schwelle, nach Ermessen des Verantwortlichen des öffentlichen Auftraggebers eingefügt oder auch nicht eingefügt werden können. 

· Der Präsident der ANAC hat schließlich mit Mitteilung vom 02/12/2020 folgende Anweisungen erteilt:

- Vergabestellen und auftraggebende Körperschaften verfassen immer (wenn der Betrag gleich hoch oder höher als die EU – Schwelle ist und immer, wenn ein dynamisches Beschaffungssystem eingerichtet wird, mit Ausnahme der Vergabeverfahren, die auf Rahmenvereinbarungen basieren, die gemäß Art. 99, Absatz 2 des GvD 50/2016 abgeschlossen wurden, A.d.R.) die Vergabevermerke, wie sie in den Artikeln 99 und 139 des Gesetzbuchs der öffentlichen Verträge vorgesehen sind; sie müssen die in diesen Bestimmungen festgelegten Mindestinformationen enthalten. Diese Vergabevermerke werden zusammen mit den Unterlagen hinsichtlich des Vergabeverfahrens gemäß den jeweiligen in Art. 99, Absatz 4, bzw. Artikel 139, Absatz 3 des Gesetzbuchs der öffentlichen Verträge enthaltenen Angaben verwahrt.
- Die Vergabestelle teilt der Koordinierungsstelle gemäß Art. 212 des Gesetzbuchs der öffentlichen Verträge die Vergabevermerke nur auf Antrag derselben mit, um die Weiterleitung an die europäische Kommission und an andere interessierte Subjekte, sofern diese entsprechende Anträge gestellt haben, zu ermöglichen.
- Zur Überprüfung der Erfüllung der oben genannten Verpflichtungen seitens der Vergabestelle und der auftraggebenden Körperschaften hat die Behörde ein Kontrollsystem über die Gesamtstaatliche Datenbank der öffentlichen Verträge eingerichtet: es wurde ein neues Feld im Abschnitt „Gegenstand der Vergabe“ im Formblatt Zuschlag eingefügt, das ab 10. Dezember 2020 verpflichtend auszufüllen ist.

Das gegenständliche Dokument ist eine reine Hilfestellung und dient als Beispiel. Es wird daher geraten diesen Vordruck an die Besonderheiten der konkreten Ausschreibung anzupassen.
Das Dokument kann digital unterzeichnet werden.


VERGABEVERMERK zum VERGABEVERFAHREN


Beschreibung des Bauwerkes:      

Einheitscode CUP:      

CIG-Code:       (falls schon eingeholt)

Gesamtbetrag, inklusive der Sicherheitskosten
Euro       (ohne MwSt.)


Der Vergabevermerk muss folgende Informationen beinhalten:
(Die untenstehenden Informationen können direkt im gegenständlichen Vermerk vorhanden sein oder in eigenen Unterlagen, welche von Mal zu Mal während der Ausschreibung beigelegt werden.)

a) Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:      ;

b) [bookmark: _Hlk506791853]Die angewandten Maßnahmen gemäß Art. 21 und 22 LG Nr. 16/2015, nach vorherigen Marktkonsultationen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme des Bewerbers oder des Unternehmens, welches den öffentlichen Auftraggeber beraten hat oder auf andere Art und Weise an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt war, nicht verzerrt:       (oder siehe Dokument Nr.      im Anhang)
(Bsp. angewandte Maßnahmen: 
1. Mitteilung der einschlägigen Informationen, welche im Rahmen der Teilnahme der Kandidaten oder des Bieters an der Ausschreibung oder auch an der Vorbereitung des Verfahrens ausgetauscht oder erhalten wurden, an die anderen Bewerber oder Bieter; zum diesem Zwecke soll bestätigt werden, dass ein Dokument, welches die sachbezogenen Informationen beinhaltet, die im Rahmen der Teilnahme des Bewerbers oder des Bieters an der Vorbereitung des Verfahrens ausgetauscht oder erhalten wurden, verfasst wurde.
2. Festlegung von angemessenen Terminen für die Einreichung der Angebote),
sowie die Begründungen, aufgrund deren die Entscheidungen bezüglich der im Laufe der Marktkonsultation erworbenen Beiträge und Informationen getroffenen wurden, oder, falls sich die Vergabestelle infolge der Marktkonsultationen nicht für die Abhaltung eines Ausschreibungsverfahrens entscheidet, die diesbezüglichen Gründe:       (oder siehe Dokument Nr.       im Anhang). 

c) [bookmark: _Hlk525547881][bookmark: _Hlk14964905](bei Ausschreibungen von Arbeiten) gemäß Art. 3 und 28 Abs. 2 LG vom 17. Dezember 2015 Nr. 16 und Art. 51 GvD Nr. 50/2016 die Gründe anführen, weshalb die Aufteilung in quantitative und/oder qualitative Lose nicht vorgenommen wurde:      
[bookmark: _Hlk506792333](oder siehe Dokument Nr.       im Anhang);
oder
gemäß Art. 3 und 28 Abs. 2 LG 17. Dezember 2015, Nr. 16 und Art. 51 GvD Nr. 50/2016 folgende Unterteilung in quantitative und/oder qualitative Lose vorgenommen wurde:      
(oder siehe Dokument Nr.       im Anhang);


d) (bei Ausschreibungen von Dienstleistungen und Lieferungen) gemäß Art. 3 und 28 Abs. 2 LG 17. Dezember 2015, Nr. 16 und Art. 51 GvD Nr. 50/2016 die Gründe anführen, weshalb das Projekt betreffend die Dienstleistung oder die Lieferung nicht nach quantitativen und/oder qualitativen Losen unterteilt wurde:
(oder siehe Dokument Nr.          im Anhang);
Oder
gemäß Art. 28 Abs. 2 LG 17. Dezember 2015, Nr. 16 und Art. 51 GvD Nr. 50/2016 die Gründe anführen, weshalb und wie entschieden wurde, eine Unterteilung nach nachfolgend angeführter Anzahl an Losen vorzunehmen:
(oder siehe Dokument Nr.       im Anhang);
(gemäß Art. 28 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 muss nicht nur die Entscheidung, für die Ausschreibung der Dienstleistung oder Lieferung keine Unterteilung in Lose vorzunehmen, sondern auch jene betreffend die Aufteilung in eine bestimmte Anzahl an Losen im Vergabevermerk oder in den Ausschreibungsunterlagen begründet werden.)


e) [bookmark: _Hlk525547900]Begründung auf Grund derer andere Mittel zur Kommunikation verwendet wurden, als die elektronischen für die Abgabe von Angeboten: (oder siehe Dokument Nr.       im Anhang);

f) Hinsichtlich der Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung, bestehende Umstände aus dem Art. 25 LG Nr. 16/2015 und Art. 63 GvD Nr. 50/2016 welche die Anwendung dieses Verfahrens rechtfertigen:       (oder siehe Dokument Nr.       im Anhang);
(Bsp.: - falls die Arbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen einzig und allein von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer erbracht werden können, aus Gründen mangelnder Konkurrenz aus technischen Gründen oder auch aufgrund von Exklusivrechten – eingeschlossen jene des geistigen Eigentums – und keine Ersatzmöglichkeit oder Alternativen bestehen und der Mangel an Konkurrenz nicht auf eine künstliche Einschränkung der Parameter des Auftrages zurückzuführen ist; 
		- Im notwendigen Ausmaß, falls aus Gründen äußerster Dringlichkeit, welche von unvorhergesehenen Ereignissen (die dem öffentlichen Auftraggeber nicht zurechenbar sind) herrühren, die Fristen für offene Verfahren, nicht offene Verfahren oder Verhandlungsverfahren nicht eingehalten werden können)

g) Bezugnehmend auf das Verhandlungsverfahren und die wettbewerblichen Dialoge, das Vorhandensein der Umstände laut Art. 59 GvD Nr. 50/2016 welche die Inanspruchnahme des       Verfahrens rechtfertigen (oder siehe Dokument Nr.       im Anhang);

h) Angabe der Gründe, die in der begründeten Maßnahme des einzigen Verfahrensverantwortlichen enthalten sind, auf Grund welcher dieser bei Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung Wirtschaftsteilnehmer, welche im Besitz der vorgesehenen Voraussetzungen sind, dazu einlädt, ein Angebot abzugeben, gemäß Art. 26 LG Nr. 16/2015:       (oder siehe Dokument Nr.       im Anhang);

i) Angabe der Mechanismen und der Auswahlkriterien für die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 26, Abs 7, LG Nr. 16/2015 und die dazugehörige Begründung, mit Bezug auf die Bauaufträge mit einem Betrag bis zu EU-Schwelle und von Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung laut Art. 26, LG Nr. 16/2015 und Art. 16, L.G. 3/2020:       (oder siehe Dokument Nr.       im Anhang);


j) [bookmark: _Hlk9605257]triftige Gründe von besonderer Dringlichkeit (siehe. Art. 39 LG Nr. 16/2015) auf Grund derer die Vergabestelle nicht dazu in der Lage ist, den Ablauf der Frist von 35 Tagen ab Mitteilungsdatum des Zuschlages für den Abschluss des Vertrages abzuwarten (vorbehaltlich dem Art. 39 Abs. 2 LG Nr. 16/2015):       (oder siehe Dokument Nr.       im Anhang);

l) Begründung, weshalb als Zuschlagskriterium ausschließlich der Preis oder ausschließlich die Kosten abweichend von der Bestimmung in Art. 33, Absatz 3 LG 16/2015 verwendet wird       (oder: siehe Dokument Nr.       im Anhang);;

m) Begründung, weshalb die Verpflichtung zur Einhaltung der technischen Spezifikationen, Vorzugskriterien und Vertragsklauseln gemäß Mindestumweltkriterien auf staatlicher Ebene (s. Art. 35 LG Nr. 16/2015) eine Abweichung erfährt:       (oder: siehe beiliegendes Dokument Nr.      )
(Aus technischen oder Marktgründen, die in einem eigenen Bericht anzugeben sind, der vom EVV mit Unterstützung des Projektanten/der Projektantin und des Projektüberprüfers/der Projektüberprüferin, sofern vorhanden, verfasst wird)

n) Begründung, weshalb bei Ausschreibungsverfahren für die Vergabe von Aufträgen oder Konzessionen nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots aufgrund des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses, auf die Ernennung der Bewertungskommission verzichtet werden kann (s. Art. 34 Abs. 3 LG Nr. 16/2015), wenn die technische Bewertung auf ausschließlich tabellarischen Kriterien beruht:       (oder: siehe beiliegendes Dokument Nr.      )
(Auf die Ernennung der Bewertungskommission kann z.B. verzichtet werden, wenn die technische Bewertung aufgrund von ausschließlich tabellarischen Kriterien zu erfolgen hat, denen keine Beurteilungen oder technischen Bewertungen zugrunde liegen. Der EVV wird in der technischen Bewertung das Nichtvorliegen des Ermessens prüfen)

o) [bookmark: _Hlk53739897]Begründung, weshalb für die Vorschusszahlungen (Art. 113-bis Abs. 1 GvD Nr. 50/2016) und/oder für die Auszahlung des Restbetrages (Art. 113-bis Abs. 2 GvD Nr. 50/2016) die Zahlungsfristen von mehr als 30 Tagen ab Erlass jedes Baufortschritts bzw. ab positiver Abnahme oder Überprüfung der Übereinstimmung festgelegt wurden:       (oder siehe Dokument Nr.       im Anhang) (falls dies aufgrund der besonderen Natur des Vertrags oder bestimmter seiner Merkmale gerechtfertigt ist)

[bookmark: _Hlk53739774][bookmark: _Hlk52374320][bookmark: _Hlk52374342]o-bis) (bei Ausschreibungen oberhalb der EU - Schwelle) Begründung, weshalb die Verkürzung der Fristen, die in den Art. 2, Abs. 2 und 8, Abs. 1, Buchst. c) des GD 76/2020, umgewandelt mit Gesetz Nr. 120/2020, vorgesehen ist, nicht angewandt wurde:      
	(bei Ausschreibungen unterhalb der EU – Schwelle) Begründung, weshalb die Verkürzung der Fristen, die in Art. 8, Abs. 1, Buchst. c) des GD 76/2020, umgewandelt mit Gesetz Nr. 120/2020, vorgesehen ist, nicht angewandt wurde:      
	(gemäß den genannten Artikeln wird auf Aufträge oberhalb und unterhalb der Schwelle, die mit ordentlichen Verfahren vergeben werden, eine Verkürzung der Fristen aus Dringlichkeitsgründen – mindestens 15 Tage für offene Verfahren und 15 +10 für nichtoffene Verfahren – angewandt. Es ist dabei nicht erforderlich in der Begründung der Maßnahme auf die Verkürzung und die Dringlichkeitsgründe einzugehen, da man davon ausgeht, dass sie immer bestehen; es ist vielmehr zweckmäßig, eine Begründung anzuführen, wenn aufgrund der Komplexität des Angebots entschieden wird, die ordentlichen Mindestfristen, die ohne Verkürzung vorgesehen sind, beizubehalten – z.B. bei Lokalaugenscheinen, Mustern)

[bookmark: _Hlk78529319]o-ter) Begründung, weshalb ein begleiteter obligatorischer Lokalaugenschein (in Begleitung eines Vertreters der auftraggebenden Körperschaft) vorgesehen wird:      (oder: siehe Dokument Nr.       im Anhang)
       (in Fällen tatsächlicher Unentbehrlichkeit im Sinne von Art. 8, Absatz 1, Buchst. b) GD Nr. 76/2020, umgewandelt mit Gesetz 120/2020 vorzusehen)

o-quater) Begründung, mit welcher jede einzelne Planungsphase oder Vertragsausführungsphase, auch während der Ausführung bestätigt und genehmigt wird     (oder: siehe Dokument Nr.       im Anhang) (wie von Art. 2, Absatz 5 des GD 76/2020, umgewandelt mit Gesetz Nr. 120/2020 vorgesehen)

p) Angemessene Begründung dafür, dass die Versicherungspolizze gemäß Art. 103, Abs. 7 des GvD Nr. 50/2016 (CAR-Versicherungspolizze), verlangt wird, auch wenn der Betrag für die gegenständliche Vergabe unter 500.000,00 Euro liegt:      
(wie von Art. 27, Absätze 14 und 15, des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 vorgesehen)


Datum und Unterschrift des Verantwortlichen des öffentlichen Auftraggebers
     

Unterschrift des Einzigen Verfahrensverantwortlichen (hinsichtlich seines Kompetenzbereichs)
     



Dokumente im Anhang:

1.      

2.      

…


Briefkopf des öffentlichen Auftraggebers


Auch die folgenden Informationen, welche in den Unterlagen der Ausschreibung enthalten sind, sind Bestandteil des Vergabevermerks gemäß Art. 99 Abs. 1 Buchstabe b), c), d), g), h) e i) GvD Nr. 50/2016:
(Die untenstehenden Informationen können direkt in den gegenständlichen Vermerk eingefügt werden oder in eigenen Unterlagen enthalten sein, welche von Mal zu Mal während der Ausschreibung beigelegt werden)

CIG-Code:       


q) die Ergebnisse der qualitativen Auswahl und/oder der Verringerung der Anzahl der Bieter, aus welchen Folgendes hervorgeht: 
a. die Namen der Bewerber oder der ausgewählten Bieter und die Gründe für diese Auswahl      ;
· die Namen der Bewerber oder ausgeschlossenen Bieter und die Gründe für den Ausschluss:      ;
(siehe Dokument Nr.       im Anhang - Bsp. Niederschrift der Ausschreibung)
(Nur im Falle der Einschränkung der Anzahl der Bewerber in den Verfahren gemäß Art. 91 und 92 GvD Nr. 50/2016)

r) Kriterien/Prinzipien/Mechanismen der Auswahl, welche vom Verfahrensverantwortlichen (RUP) für die Auswahl der Mitglieder der Bewertungskommission verwendet wurden:       (oder: siehe Dokument Nr.      im Anhang);
 
s) Gründe für die Ablehnung der Angebote, welche als übertrieben niedrig angesehen wurden und welche im dazugehörigen Bericht über die Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote enthalten sind:       (oder siehe Dokument Nr.      im Anhang –Niederschrift der Ausschreibung und/oder Bekanntmachung der Zuschlagserteilung);

t) der Name des Zuschlagsempfängers des Verfahrens und die Gründe/Veranlassung aus welchem Grund sein Angebot ausgewählt wurde und, falls bekannt, der Anteil/ die Quote des Auftrages, welchen dieser an Dritte unterzuvergeben beabsichtigt, falls beim Verfassen bereits bekannt, die möglichen Unterauftragnehmer des primären Auftragnehmers:       (oder siehe Dokument Nr.       im Anhang –Niederschrift der Ausschreibung und/oder Bekanntmachung der Zuschlagserteilung);

u) Situationen von Interessenskonflikten (auch nur potenzielle), welche ermittelt wurden und die Maßnahmen, welche getroffen wurden:       (oder siehe Dokument Nr.       im Anhang);

v) Gründe, aus welchen entschieden wurde den Zuschlag des Auftrages nicht zu erteilen, eine Rahmenvereinbarung oder ein dynamisches Beschaffungssystem nicht abzuschließen:       (oder siehe Dokument Nr.        im Anhang- Niederschrift der Ausschreibung und/oder Bekanntmachung der Zuschlagserteilung.


Datum und Unterschrift des Verantwortlichen des öffentlichen Auftraggebers
     

Unterschrift des Einzigen Verfahrensverantwortlichen (hinsichtlich seines Kompetenzbereichs)
     



Dokumente im Anhang:

1.      

2.      

…


Briefkopf des öffentlichen Auftraggebers


Es können folgende weitere Informationen wahlweise in den Vergabevermerk eingefügt/diesem beigelegt werden: 


w) Begründungen weshalb die Genehmigung der Projektvarianten von Seiten des Einzigen Verfahrensverantwortlichen (EVV) erfolgte (siehe Art. 48 LG Nr. 16/2015):       (oder: siehe Dokument Nr.       im Anhang).



Datum und Unterschrift des Verantwortlichen des öffentlichen Auftraggebers
     

Unterschrift des einzigen Verfahrensverantwortlichen (hinsichtlich seines Kompetenzbereichs)
     



Dokumente im Anhang

1.      

2.      

…
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